
Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg 

ALLGEMEINE  BETRIEBSERLAUBNIS  (ABE) 

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679) 

Nummer der ABE: 91399*01

Gerät: Geschwindigkeitsmessgerät 

Typ: XR-Serie 

Inhaber der ABE    
und Hersteller:

KOSO Europe GmbH & Co. KG  
DE-66606 St. Wendel    

Für die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser 
Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt: 

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß 
auch für den Nachtrag. 

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen 
Änderungen bzw. Ergänzungen ein. 
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Die Geschwindigkeitsmeßgeräte, Typ XR-Serie, dürfen auch zum Anbau an den in den 
beiliegenden Prüfunterlagen aufgeführten Krafträdern mit Typgenehmigung (gemäß § 20 
STVZO oder gemäß RREG 92/61/EWG bzw. 2002/24 EG) feilgeboten werden. 

Der einzuprogrammierende Abrollumfang des Vorderrades (gemäß E.T.R.T.O.) ist in den 
beiliegenden Prüfunterlagen aufgeführt. 
Bei nicht aufgeführten Reifengrößen ist der einzuprogrammierende Abrollumfang bei dem 
entsprechenden Reifenhersteller anzufragen. 

Bei Verwendung der Geschwindigkeitsmeßgeräte an Krafträdern, die mit Einzelbetriebs-
erlaubnis in den Verkehr gelangt sind, ist der Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) 
durch den Fahrzeughalter ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen für 
den Kraftfahrzeugverkehr über den vorschriftsgemäßen Zustand des Kraftrades nach 
Montage des Geschwindigkeitsmeßgerätes vorzulegen. Der Inhalt dieses Gutachtens ist von 
der Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) in den Brief zu übertragen 
(§ 21 StVZO). 

Im Übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Typprüfstelle 
Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Köln, vom 02.11.2015 
festgehaltenen Angaben. 

Flensburg, 09.12.2015   
Im Auftrag 

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 
1 Nachtragsgutachten Nr. 124KA0016 

Frederik Maß 
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- Anlage - 

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,  
24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 








